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Technologische Risiken

Alfons Bora 

1. Einleitung 

Der Begriff des Risikos weist auf einen tief greifenden Wandel in der modernen Gesell-
schaft hin. Dieser Wandel betrifft sowohl die Gesellschaft im Inneren als auch ihre Bezie-
hungen zur äußeren Natur. Wie im neunzehnten Jahrhundert die technisch-industrielle Re-
volution alle Strukturen einer handwerklich und agrarisch geprägten Gesellschaft von 
Grund auf umwälzte, so transformiert auch die „zweite Moderne“ in Gestalt der „Risikoge-
sellschaft“, wie Ulrich Beck die Periode am Ende des zweiten Jahrtausends nennt (Beck 
1986), in mancher Hinsicht den Kernbestand der industriellen Gesellschaft. Neue Techno-
logien konfrontieren die Gesellschaft mit Problemen, die in zunehmendem Maße mit dem 
Begriff des Risikos verbunden werden (Perrow 1987). Neuartig an dieser Situation ist we-
niger das quantitative Ausmaß von Gefährdungen – dieses mag in früheren Gesellschaften 
sogar relativ höher gewesen sein als in der modernen –, sondern vielmehr die Zurechnung 
dieser Gefahren auf gesellschaftliches Verhalten. Als problematisch für die Gesellschaft 
werden vor allem jene Gefahren empfunden, die gesellschaftlich verursacht sind. Von ge-
sellschaftlich erzeugten Technologien ausgehende Gefährdungen erzeugen tendenziell 
stärkeren Problemdruck als unvermeidbare Naturkatastrophen. Und in diesem Sinne bergen 
Wissenschaft und Technik Risiken für jedes Individuum, für soziale Gruppen und Minder-
heiten, für die heutige Gesellschaft als ganze wie auch für zukünftige Generationen.  

Als Beispiele dafür stehen die Kernenergie, Informations- und Kommunikationstech-
nologien oder die moderne Biotechnologie und Gentechnik. Diese technologischen Innova-
tionen stehen ihrerseits im Kontext eines rapiden sozialen Wandels, der mit wachsender 
Individualisierung, mit so genannten Patchwork-Biographien, mit dramatischen Verände-
rungen der Erwerbstätigkeit und einem beschleunigten Wandel vieler etablierter Institutio-
nen des Wohlfahrtsstaates einhergeht. Unter diesen Bedingungen provoziert technologi-
scher Wandel die Frage, wo in der Gesellschaft und mit welchen Institutionen und Instru-
menten die möglichen technologischen Risiken auf nachhaltige Weise individuell und kol-
lektiv reguliert werden können.  

Mit dem Übergang von der Gefahrenabwehr zur Vorsorge reagieren Recht und Politik 
auf die Expansion von Risiken. Soziale Bewegungen knüpfen ihren Protest an wahrge-
nommene Risiken und mobilisieren mit ihrer Hilfe die Öffentlichkeit. Auch die Wirtschaft 
stellt sich zunehmend auf die Beobachtung und das Management von Risiken um. Versi-
cherungen – insbesondere die Rückversicherer – sind besonders sensible Beobachter, da sie 
letztlich die ökonomischen Lasten technologischer Risiken tragen. In der Wissenschaft eta-
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blieren sich Mechanismen der Selbstbeobachtung, etwa Ethik-Kommissionen und Verfah-
ren der Technikfolgenabschätzung und -bewertung (Abels/Bora 2004). Diese Entwicklun-
gen machen deutlich, dass der Risikobegriff zu einer zentralen Kategorie gesellschaftlicher 
Selbstbeobachtung geworden ist, der in enger Verbindung mit steuerungstheoretischen 
Fragestellungen steht (Hiller/Krücken 1997). Deshalb gilt es, zunächst die Konturen des 
Begriffs „Risiko“ mit Blick auf technologische Risiken zu klären. Daran anschließend wird 
die Rolle von Wissenschaft und Technik am Beispiel der Gentechnik kurz erläutert. Im 
Zentrum der Überlegungen stehen sodann die gesellschaftlichen Mechanismen einer Regu-
lierung technologischer Risiken in der modernen Gesellschaft. 

2. Was heißt Risiko und was macht es zum sozialen Problem? 

2.1 Informationstheoretischer Risikobegriff 

Als Risiko wird im Allgemeinen die Wahrscheinlichkeit eines Schadensereignisses, multi-
pliziert mit der Höhe des erwartbaren Schadens verstanden: R(E) = p(E) x S. Mit diesem in-
formationstheoretischen Risikobegriff arbeiten Versicherungen (Hapke/Japp 2001; Japp 
1996, 2000; Kaplan/Garrik 1993). Er wird in gleicher Weise aber auch von Entscheidungs-
instanzen, etwa Gerichten und Verwaltungen, in Anspruch genommen (Bora 1999b). Das 
Risiko wird dabei als Problem unvollständigen Wissens behandelt. Es ist umso niedriger, je 
mehr man über Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadenshöhe weiß. Risikomanagement 
besteht deshalb über weite Strecken in der Aufgabe, dieses Informationsproblem zu bear-
beiten. Es wird häufig als eine Form des Wissensmanagements verstanden, bei der es um 
gewissermaßen die Verschiebung einer imaginären Grenze zwischen Wissen und Nichtwis-
sen geht. Im Idealfall sollte Risikomanagement dann auf die Auflösung des Nichtwissens 
hinauslaufen. 

Dieser informationstheoretische Risikobegriff geht auf eine historische Tradition zu-
rück. Seit der mittelalterlichen Wucherlehre wurde zwischen verbotenem Wucherzins und 
erlaubtem, weil Verluste kompensierendem, Risikozins unterschieden. Seefahrt und auf-
kommender Fernhandel behandelten die als unsicher wahrgenommene Zukunft als Risiko 
und versuchten sich mit Versicherungen zu schützen, indem sie Schadenshöhe und Ein-
trittswahrscheinlichkeit quantitativ ermittelten. Es ging dabei nicht um Gefahrvermeidung 
und Folgenzurechnung, sondern um Schadenskompensation. Dieser Informationsbezug 
bleibt der um die Anfänge unseres Jahrhunderts einsetzenden Risikoforschung erhalten 
(Knight 1921). Er prägt auch neuere Risikotheorien (Elster 1993; Evers/Nowotny 1987; 
Starr 1993). 

Allerdings bringt dieser informationsbasierte Risikobegriff, wie er in der Seeschifffahrt 
und im Versicherungsgewerbe entwickelt wurde, gewisse Probleme mit sich. Verlusterwar-
tung pro Zeiteinheit (Schadenshöhe mal Eintrittswahrscheinlichkeit) lässt sich nur schwer 
als einheitliches Risikomaß ausdrücken. Denn zum einen ist es oft nicht möglich, Nutzen 
und Schaden auf einer Skala zu quantifizieren, um sie gegeneinander aufrechnen zu kön-
nen. Weiterhin fehlt häufig ein Kriterium für eine quantitative Bestimmung des Schadens. 
Schließlich sind gerade diejenigen Fälle die gesellschaftlich umstrittensten, in denen sich 
mangels empirischer Erfahrung keine Wahrscheinlichkeiten berechnen lassen (Kollert 
1993). Und zuletzt zeigen zahlreiche Studien, dass die kaufmännische Risikokalkulation 
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typischerweise quer zu den Risiko-Perzeptionen des Alltags und der politischen Öffent-
lichkeit liegt (s. u. 4.2). Der informationstheoretische Risikobegriff, so kann man generell 
sagen, bleibt einem Wissenskonzept verpflichtet, das eher statisch ist und das Verhältnis 
von Wissen und Nichtwissen quasi als Nullsummenspiel behandelt. Demgegenüber ge-
winnt die wissenssoziologische Einsicht zunehmend an Bedeutung, dass jedes neue Wissen 
auch neues Nichtwissen generiert (Engel/Halfmann/Schulte 2002). Nichtwissen kann somit 
aus grundsätzlichen epistemologischen Gründen nicht ausgeräumt werden (Bechmann 
1993).  

2.2 Entscheidungstheoretischer Risikobegriff 

Aus diesem Grunde hat die Risikoforschung begonnen, sich nicht nur mit den sozialen 
Formen des Wissens, sondern auch mit Nichtwissen, seinen Formen und sozialen Bedin-
gungen zu beschäftigen. Instruktiv ist dabei insbesondere die Unterscheidung von spezifi-
schem und unspezifischem Nichtwissen (Japp 1997). Spezifisches Nichtwissen bezeichnet 
den Fall, in dem man weiß, dass und was man (noch) nicht weiß und in dem man deshalb 
gezielten Wissenserwerb betreiben kann. Es ist dies der charakteristische Bereich der Wis-
senschaft. Unspezifisches Nichtwissen dagegen bezeichnet einen Bereich kategorisch un-
verfügbaren Nichtwissens, in dem man nicht sagen kann, was (noch) nicht gewusst wird, 
sondern der sich als ganzer der Selbstbeobachtung entzieht. Viele bekannte Umwelt- und 
Gesundheitskatastrophen der vergangenen Jahrzehnte wie etwa der DDT-Fall (Carson 
1962), aber auch die Vorgeschichte der FCKW in den zwanziger Jahren sind anfänglich 
durch solche epistemologischen Unzugänglichkeiten und eben deshalb durch spätere kata-
strophale Verläufe gekennzeichnet: man wusste anfangs noch nicht, was man alles nicht 
wusste. Diese Dimension des unspezifischen Nichtwissens exkulpiert nicht diejenigen, die 
(wie beispielsweise im Contergan-Fall) angesichts der später auftauchenden ersten Indizien 
für neue, bislang unbekannte Gefahren untätig geblieben sind. Sie verweist allerdings auf 
den Umstand, dass Risiken in einer zum Informationsbegriff komplementären, entschei-
dungstheoretischen Weise betrachtet werden können, die das Problem, welches mit einer 
Zunahme von Risiken verbunden ist, klarer fassbar macht. 

Die Erfahrung einer gesellschaftlich beeinflussten Welt, in der Ereignisse, die sich als 
Schäden und Gefahren manifestieren, nicht mehr ausschließlich auf unbeeinflussbare Na-
turabläufe, sondern mehr und mehr auf das Verhalten anderer Personen und Organisationen 
zurechenbar werden, in der es wegen dieser Frage der Zurechenbarkeit in steigendem Maße 
auf die Unterscheidung von Entscheidungsträgern und den durch ihre Entscheidungen Be-
troffenen ankommt und in der schließlich aus diesem Grunde mit der dauerhaften Etablie-
rung von Protest zu rechnen ist, rückt den entscheidungstheoretischen Risikobegriff ins 
Zentrum zeitdiagnostischer Reflexionen. In ihm kommt die Wahrnehmung gesteigerter 
Kontingenz und damit wachsender Risiken zum Ausdruck, aus der ein „kategorischer Kon-
junktiv“ erwächst (Plessner 1976, S. 124 ff.). Kontingenz erzeugt als Spannung zwischen 
Aktualität und Potentialität ständig neuen Entscheidungsdruck und nachlaufende Begrün-
dungs- bzw. Rechtfertigungszwänge. Die Welt ist aus dieser Perspektive nicht nur alles, 
was der Fall ist. Sie ist vielmehr alles, was möglich ist. Unter solchem Kontingenzdruck 
wachsen die Zurechnungsanforderungen. Wenn Ereignisse nicht mehr einfach als unbeein-
flussbare Gefahren, sondern als in Kauf genommene, also vermeidbare Risiken kommuni-
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ziert werden, müssen sie zwangsläufig auch auf Entscheidungen zugerechnet werden 
(Lübbe 1994). 

Als Risiko-Entscheidung wird vor diesem Hintergrund die Problemlage bezeichnet, die 
aus dem Zwang entsteht, zwischen mehreren Optionen wählen zu müssen, die alle mögli-
cherweise nachteilige Konsequenzen für Dritte haben können und diesen gegenüber dann 
verantwortet werden müssen (Luhmann 1991). Im Risiko des Entscheidens kommt eine 
besondere Form dessen zum Ausdruck, was bei Luhmann „Zeitbindung“ heißt. Riskant ist 
die Entscheidung deshalb, weil drei Momente unauflösbar zusammentreffen: 1. Das Wis-
sen, dass man nicht nicht-entscheiden kann, dass eine Entscheidung also immer getroffen 
wird – auch im Falle des Stillhaltens. 2. Das Wissen über unspezifisches Nichtwissen: die 
Gewissheit, dass jetzt noch prinzipiell unbekannte Folgen der Entscheidung später auftre-
ten werden, die mit Nachteilen für Dritte verbunden sein können. 3. Das Wissen, dass die 
zukünftig erkennbaren Auswirkungen dann auf die Entscheidung und den Entscheider zu-
gerechnet werden und er für die Folgen verantwortlich gemacht werden wird. Dabei wer-
den verschiedene Dilemmata sichtbar. Zum einen ist das Kontroll-Dilemma zu nennen, auf 
das bereits Collingridge (1980) hingewiesen hat. Es besagt, dass zu dem Zeitpunkt, wo die 
Kontrolle des Entstehens neuer Technik noch möglich ist, unser technisches Wissen dasje-
nige über die sozialen Folgen bei weitem übersteigt. Die sozialen Folgen sind in diesem 
Moment noch nicht vorhersagbar. Wenn sie entdeckt werden, ist die Technik in der Gesell-
schaft bereits so fest verankert, dass wir sie praktisch nicht mehr – oder nur sehr langsam 
oder mit hohen Kosten – kontrollieren können. Dieses Dilemma macht auf die Zeitstruktur 
riskanter Entscheidungen aufmerksam (Hiller 1993). Es weist zugleich auf ein entschei-
dendes Moment dessen hin, was als Risiko-Dilemma bezeichnet wird: auf den konstituti-
ven, nicht auflösbaren Zusammenhang von Entscheidungsdruck und Nichtwissenkönnen. 
An dieses Moment von Ungewissheit knüpft schließlich ein Paradox an, das Clausen und 
Dombrowsky (1984) als Warn-Paradox charakterisiert haben. Es macht darauf aufmerk-
sam, dass Warnungen vor Gefahren die Risikoentscheidung prinzipiell nicht erleichtern 
können: ob die Warnung berechtigt war, kann man nur wissen, wenn man sie nicht beachtet 
hat. Und wenn man sie beachtet, wird man nicht erfahren, ob sie begründet war. 

2.3 Risiko als soziales Problem 

Im entscheidungstheoretischen Risikobegriff wird das Risiko des Entscheidens von der Ge-
fahr eines Schadens abgegrenzt. Ob etwas als Risiko oder Gefahr begriffen wird, hängt 
zunächst davon ab, ob es jemandem in der Sozialdimension als Verursacher zurechenbar 
ist. Risiko ist demnach im Unterschied etwa zu Naturkatastrophen gesellschaftlich selbst 
geschaffen und betrifft den Entscheider, während die Gefahr sich beim Betroffenen reali-
siert. Diese Differenzierung lässt nicht nur erkennen, dass es in der historischen Verteilung 
von Gefahren und Risiken einen Trend gibt: immer mehr Tatbestände werden von der Ge-
fahr zum Risiko, die gesellschaftliche Entscheidungsmasse und damit auch der Anteil an 
Kontingenz wächst. Sie zeigt auch, dass sich in modernen Gesellschaften das Verhältnis 
zur Zukunft verändert hat. In immer fernerer Zukunft liegende Folgen müssen heute mitbe-
dacht werden. Und Handlungs- wie Nichthandlungsfolgen sind oft gleichermaßen komplex 
und ungewiss. Schließlich ergibt sich daraus eine für moderne Gesellschaften charakteristi-
sche Unterscheidung: diejenige zwischen den Entscheidern, die das Risiko tragen, und den 
Betroffenen, bei denen sich möglicherweise die Gefährdung realisiert. 
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Charakteristisch ist dabei vor allem, dass Entscheider angesichts späterer Zurech-
nungsmöglichkeiten in zunehmendem Maße versuchen, Entscheidungsrisiken zu externali-
sieren. Expertengremien und partizipatorische Verfahren sind, wie unten (4.4 und 4.5) er-
läutert wird, wichtige Mechanismen der Risiko-Externalisierung, die allerdings Folgepro-
bleme in unterschiedlichen sozialen Kontexten hervorrufen.  

Zugleich macht der Begriff des Betroffenseins darauf aufmerksam, dass die Gefahren-
seite der Risikoentscheidung mit sozialen Ungleichheiten einhergeht. Inklusion und Exklu-
sion bezeichnen gewissermaßen die allgemeinste Form solcher Ungleichheiten (Stäheli/ 
Stichweh 2002; Stichweh 2000), die in verschiedenen Modalitäten und Abstufungen ihren 
Ausdruck findet (Bora 2002a). Exklusionsbereiche der Gesellschaft, die zwar in sich hoch 
integriert sein mögen, sich aber vor allem durch eine Abkopplung von den zentralen politi-
schen und rechtlichen Regulierungsinstanzen auszeichnen (den mangelnden „Zugang“ zum 
Recht etwa), sind häufig durch dramatisch erhöhte Gefahrenpotentiale gekennzeichnet. 
Mangelnde Gesundheitsvorsorge, schlechte Erwerbschancen, geringe Bildung, hohe Kri-
minalität zeichnen ebenso wie Umweltbelastungen und geringe Zugangsmöglichkeiten zu 
qualitativ hochwertigen Lebensmitteln die Gefahrenbereiche aus, die typischerweise mit 
gesellschaftlicher Exklusion einhergehen (  Preisendörfer/Diekmann: Umweltprobleme). 

Soziale Bewegungen nehmen häufig den Umstand zum Anlass für Protest, dass die 
Differenzen von Entscheidern und Betroffenen sowie von Inklusion und Exklusion zu-
sammenfallen und sich wechselseitig verstärken können. Es lässt sich zeigen, dass soziale 
Bewegungen überdies zu Formen der Unsicherheitsabsorption durch kulturelle Schemati-
sierungen tendieren, die mit einem charakteristischen politischen Umgang mit Unsicherheit 
einhergehen: Weil Risiken auf der sozialen Ebene als Unterscheidung von Entscheidern 
und Betroffenen auftreten, weil Politik als Adressat von Betroffenheit schlechthin gilt, weil 
sie von Protestkommunikationen als gesellschaftliches Zentrum behandelt wird und weil 
jede Entscheidung neue Unsicherheiten auslöst, beobachtet man eine Politisierung der Ri-
sikosemantik (Japp 1996, S. 71-125,  Karstedt: Soziale Bewegungen). 

Der entscheidungstheoretische Risikobegriff erlaubt somit grundsätzlich eine struktu-
relle Beziehung zwischen Risiken und sozialen Problemen. Er ermöglicht deren Analyse, 
da er nicht allein auf der Sachdimension (ausreichendes/nicht ausreichendes Wissen) ange-
siedelt ist, sondern Risiko konzeptionell als eine charakteristische Verschränkung von So-
zial-, Sach- und Zeitdimension im Zeitpunkt von Entscheidungen begreift. Vor diesem Hin-
tergrund lassen sich unterschiedliche Risikotheorien unterscheiden. 

2.4 Sozialwissenschaftliche Risikotheorien 

Die wissenschaftliche Beschäftigung mit Risiken reicht von der medizinischen Epidemio-
logie, über die Mathematik und die Betriebs- und Volkswirtschaftslehre bis hin zu den Gei-
stes- und Sozialwissenschaften und der Rechtswissenschaft. In den Sozialwissenschaften 
lassen sich unabhängig von der Disziplin drei Gruppen von Risikotheorien mit unterschied-
lichen Erkenntnisleistungen unterscheiden: 

Psychologische und Kognitionstheorien: Die psychologisch und kognitionstheoretisch 
orientierten Ansätze nehmen die Schwierigkeiten ernst, welche aus dem oben erwähnten 
Entscheidungsdilemma resultieren. Soweit es zutrifft, dass in einem grundlegenden Sinne 
ausreichende Informationen für eine gültige Apriori-Abschätzung von Risiken niemals 
vollständig zur Verfügung sind, gewinnt die Frage an Gewicht, wie Entscheidungsinstan-
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zen (Personen, Organisationen) zu ihren Entscheidungen kommen (Jungermann/Slovic 
1993b, vgl. auch 4.2). Die psychologische Risikoanalyse fragt dann beispielsweise wie 
Personen das Risiko eines bestimmten Verhaltens unter gegebenen Bedingungen einschät-
zen. Dabei hat die Forschung wichtige Einsichten zutage gefördert (vgl. etwa Junger-
mann/Slovic 1993a; Matyssek 2002; Slaby/Urban 2002): Freiwillig eingegangene Risiken 
werden zum Beispiel viel eher akzeptiert als solche, die man unfreiwillig übernimmt. Wei-
terhin hängt die Akzeptanz eines Risikos vom Ausmaß der Kontrolle über die und von der 
angenommenen Näher zur Gefahrenquelle ab. Die Risiken neuer Technologien werden 
generell höher eingeschätzt als die alter Techniken. Sie gelten als umso niedriger, je weiter 
mögliche Entscheidungsfolgen entfernt zu sein scheinen. Risikoakzeptanz hängt insbeson-
dere von der Einschätzung einer möglichen „Rückholbarkeit“ der Folgen ab.  

Cultural theory: Während die kognitionstheoretischen Ansätze individuelle Wahrneh-
mungen als risikorelevante Größe studieren, bringt die Cultural Theory unterschiedliche 
soziale Gruppen ins Spiel. Sie fasst Risiko als ein kollektives Konstrukt (im Sinne eines 
Deutungsmusters) auf, dessen je konkrete Form von spezifischen Eigenschaften eines so-
zialen Feldes abhängt, in welchem das betreffende Risikokonzept formuliert wird. Die Cul-
tural Theory kategorisiert soziale Felder entlang zweier Achsen, die als „group“ und „grid“ 
bezeichnet werden (Douglas/Wildavsky 1982; Thompson 1999). Group beschreibt die Au-
ßengrenzen eines sozialen Kollektivs und das Maß seiner Abgrenzung gegen die betreffen-
de soziale Umwelt. Grid meint dagegen alle sozialen Unterscheidungen innerhalb der 
Gruppe, die das Verhalten von Individuen untereinander regulieren. Vor diesem Hinter-
grund werden vier Typen sozialer Gruppen mit je spezifischen Risikowahrnehmungen un-
terschieden (vgl. Döbert 1994):  

1. Die hierarchische Kultur ist durch hohe Werte in beiden Dimensionen gekennzeichnet, 
also durch ein starkes Maß an Differenz nach außen und an Integration im Inneren. Sie 
behandelt Risiken im Wesentlichen als beherrschbar.  

2. Die individualistische Markt-Kultur ist durch niedrige Grid- und niedrige Group-Werte 
gekennzeichnet. Sie ordnet Risiken der Sphäre individueller Handlungsspielräume zu 
und akzeptiert als kalkulierbar geltende Risiken.  

3. Die egalitäre (manchmal auch als “Sektierer” bezeichnete) Kultur ist durch niedrige 
Grid- und hohe Group-Werte gekennzeichnet. Sie bildet üblicherweise eine hohe Ab-
neigung gegen Risiken aus und ist äußerst sensibel gegenüber möglichen Gefährdun-
gen.  

4. Die fatalistische Kultur zeichnet sich durch hohe Grid- und niedrige Group-Werte aus. 
Risiken werden als von außen bzw. von anderen aufgezwungen erlebt und provozieren 
eher passive Reaktionen.  

Mit Hilfe dieser Grundunterscheidungen analysiert die Cultural Theory sodann soziale 
Schematisierungen von Risiko und erklärt sie aus den sozialstrukturellen Gegebenheiten 
unterschiedlicher Risiko-Kulturen (vgl. zum Überblick Thompson 1999). Im Kontrast zu 
den psychologischen Theorien erlaubt sie damit ein konzeptionelles Verständnis von Risi-
ko als sozialem Problem. 
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Systemtheorie: Auch für die soziologische Systemtheorie gilt das zuletzt Gesagte. Aus-
gehend von entscheidungstheoretischen Prämissen thematisiert sie die Charakteristika 
riskanter Entscheidung (Japp 1996, 2000; Luhmann 1991). Risiko wird als Spannungsver-
hältnis von Zeit- und Sozialdimension in dem oben beschriebenen Sinne gedeutet. In der 
modernen Gesellschaft zeigt der Gebrauch von Risikosemantiken aus der Perspektive der 
Systemtheorie ein verändertes System-Umwelt-Verhältnis an: 

1. Risikokommunikationen weisen darauf hin, dass Gefährdungen in zunehmendem Maße 
auf Entscheidungen zugerechnet werden. Das gilt inzwischen sogar für Phänomene, die 
vor nicht allzu langer Zeit als unabwendbare Naturkatastrophen verstanden worden wä-
ren, wie etwa große Überschwemmungen.  

2. Zukunft wird mehr und mehr zur relevanten Dimension für die Legitimation von Ent-
scheidungen. Jedenfalls gilt es nicht mehr als unbesehen akzeptiert, dass Zukunft in-
transparent und unkalkulierbar ist. Die Frage nach Risikoabschätzungen und Prognosen 
durchdringt alle sozialen Systeme.  

3. Die soziale Leitdifferenz von Entscheidern und Betroffenen macht deutlich, weshalb 
Risikokommunikationen Protest mobilisieren und eine Politisierung von Entscheidun-
gen vorantreiben.  

4. Soziale Systeme tendieren dazu, Risiken zu externalisieren und auf andere Funktionsbe-
reiche abzuwälzen (Luhmann 1991). 

Die drei Typen von sozialwissenschaftlichen Risikotheorien beziehen sich also in unter-
schiedlicher Weise auf Entscheidungsprobleme. Sie unterscheiden sich im risikotheoreti-
schen Bezugspunkt – individuelles Handeln, rationales Kalkül, Gruppenidentität, soziale 
Systeme – und sind daher von unterschiedlichem Generalisierungsgrad. Ob die personen- 
und gruppenbezogenen Ansätze ausreichen, die allgemeinen Merkmale von Risikoent-
scheidungen zu erfassen, ist fraglich. Sie besitzen jedoch ein hohes Auflösungsvermögen 
im Hinblick auf konkrete Entscheidungssituationen. Der systemtheoretische Zugang macht 
demgegenüber die allgemeinen Probleme von Risikoentscheidungen sichtbar. Um diese 
soll es im Folgenden vor allem gehen. 

3. Wissenschaft und Technik als Risiko: Das Beispiel Gentechnik 

Risiken sind in der modernen Gesellschaft häufig technologische Risiken. Umweltproble-
me, aber auch soziale Probleme, die etwa aus veränderten Produktionsbedingungen, Ar-
beitsmarkt- und Beschäftigungsstrukturen hervorgehen, sind häufig an wissenschaftlich-
technische Entwicklungen (etwa technologische Rationalisierungsprozesse) gekoppelt. Der 
Begriff des Risikos verweist deshalb in besonderer Weise auf Wissenschaft und Technik. 
Die Wissenschaft als soziales System, das der Gewinnung wahrer Aussagen (Erkenntnis) 
dient, und die Technik als Produktion funktionierender Problemlösungen – seien sie sach-
lich-materieller, rein verfahrentechnischer oder gar „virtueller“ Natur – stellen Kernberei-
che der modernen, funktional differenzierten Gesellschaft dar. In deren Selbstverständnis 
haben sie lange Zeit die Funktion von „Motoren“ des sozialen Fortschritts und von Garan-
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ten einer auf die Möglichkeit der Verbesserung menschlicher Lebensverhältnisse zielenden 
Utopie erfüllen können. Diese Gewissheit ist im Laufe des zwanzigsten Jahrhunderts nach-
haltig erschüttert worden. Zahlreiche technologiepolitische Skandale etwa auf den Gebieten 
der Kernenergie, der Chemie- und Abfallpolitik, aber auch unauffällige, „schleichende“ 
Katastrophen, etwa bei der Luftreinhaltung, haben jedenfalls in Deutschland die eher opti-
mistische, fortschrittsorientierte Wahrnehmung von Wissenschaft und Technik in ihr Ge-
genteil verkehrt. Die „Titanic“ und „Tschernobyl“ als Chiffren des zwanzigsten Jahrhun-
derts an dessen Anfang und Ende signalisieren heute für viele ein Gefährdungspotential, 
das geradezu in der Idee neuzeitlicher Wissenschaft bereits angelegt sei. Aus dieser Wahr-
nehmung entsteht der Ruf nach effektiver sozialer Kontrolle der technologischen Risiken. 
Dies gilt beispielsweise für die Informations- und Kommunikationstechnologien, die seit 
dem Spruch des Bundesverfassungsgerichts zur Volkszählung mit dem Begriff der „infor-
mationellen Selbstbestimmung“ ihre quasi naturwüchsige technische Unschuld verloren 
haben. Auch neue Techniken wie die derzeit noch am Anfang ihrer Entwicklung stehenden 
Nanowissenschaften erfahren besondere politische Aufmerksamkeit. Hier wie an verschie-
denen anderen Punkten wird versucht, vorausschauend mögliche Gefährdungspotentiale zu 
erkennen. Dies gilt in ganz besonderem Maße auch für die moderne Biotechnologie, insbe-
sondere die Gentechnik, die wie keine andere Technik zuvor von Anbeginn ihrer Entwick-
lung an Gegenstand kritischer Beobachtung und gesellschaftlicher Diskussion gewesen ist. 
Sie soll als Beispielfall kurz dargestellt werden: 

Als Gentechnik oder Gentechnologie werden Methoden der Molekularbiologie be-
zeichnet, mit denen das genetische Material (Erbinformation oder Gene) isoliert, in seiner 
Struktur bestimmt und schließlich gezielt verändert werden kann. Die Gentechnik unter-
scheidet sich von herkömmlichen molekularbiologischen Verfahren der Übertragung gene-
tischen Materials wie beispielsweise dem Chromosomentransfer oder der Protoplastenfusi-
on in der Pflanzenzüchtung, denen das Moment der Zielgerichtetheit fehlt. Sie entwickelte 
sich aus bahnbrechenden Fortschritten in der Molekularbiologie, zu denen etwa die Aufklä-
rung der chemischen Struktur des genetischen Materials durch Averys Entdeckung der 
Desoxyribonukleinsäure 1944, die Beschreibung der molekularen Struktur einer Doppelhe-
lix in lebenden Zellen durch Watson und Crick 1953, die schrittweise Entschlüsselung des 
genetischen Codes und der Restriktionsenzyme in den sechziger Jahren und schließlich die 
Bestimmung der Reihenfolge einzelner Bausteine der DNA durch Gilbert und Sanger An-
fang der siebziger Jahre zu zählen sind. Gentechnik im eigentlichen Sinne wurde aber erst 
möglich, als im Anschluss daran die chemische Synthese von Genmaterial und die Ent-
wicklung von Vektoren („Genfähren“) gelang. Mit diesen letzten Schritten wurden die 
Voraussetzungen für ein exponentielles Wachstum der Anwendungsfelder gentechnischer 
Methoden geschaffen. Heute sind die Herstellung von Arzneimitteln, Diagnose und Thera-
pie im Bereich der Humanmedizin, Krankheits-, Schädlings- oder Pflanzenschutzmittelresi-
stenzen sowie höhere oder veränderte Stoffgehalte in der Pflanzenproduktion, Lebensmit-
telgrundstoffe (Hefen, Enzyme), nachwachsende Rohstoffe im Bereich der Pflanzenbio-
technologie sowie Mikroorganismen zur Altlastensanierung, aber auch Biosensoren und 
Biochips und andere informationstechnische Anwendungen die Stichworte für eine expo-
nentiell wachsende wissenschaftliche Disziplin mit entsprechenden technischen Fortschrit-
ten und einem allgemein als sehr hoch eingeschätzten ökonomischen Verwertungspotential. 

Die mit der Technik verbundenen Versprechungen sind sehr weit reichend. Auf einzel-
nen Gebieten, etwa in der pharmazeutischen Produktion und in der Diagnostik ebenso wie 
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in verschiedenen landwirtschaftlichen Bereichen, sind auch bereits Anwendungen erprobt. 
Im Human Genome Project (HUGO) wurde sowohl in einem öffentlich finanzierten inter-
nationalen Forschungsnetzwerk als auch in einem privaten Unternehmen das menschliche 
Genom entschlüsselt. Die von der Genetik (die sich heute in vielen Bereichen mit der In-
formatik und den Nanowissenschaften zu neuen Gebieten verbindet) erzielten Fortschritte 
sind enorm und wurden in sehr kurzen Zeiträumen erreicht. Entsprechend ausgeprägt sind 
auch die Risikobefürchtungen.  

Potentielle Risiken sind sowohl in der Sphäre spezifischen als auch derjenigen unspezi-
fischen Nichtwissens angesiedelt: Umstritten ist etwa die Humangenetik, etwa sofern sie 
die Möglichkeit von therapeutischen Eingriffen in die menschliche Keimbahn und damit 
dauerhafter Veränderungen des Erbgutes birgt. Aber auch erweiterte diagnostische Mög-
lichkeiten werden kritisch bewertet, da sie unter Umständen mit neuen Möglichkeiten so-
zialer Kontrolle und mit einem dramatisch veränderten Verständnis von Krankheit und Ge-
sundheit einhergehen. Auf dem Gebiet der öffentlichen Gesundheitsvorsorge bahnt sich 
auch in Deutschland eine Auseinandersetzung über das Gebiet der „Public Health Gene-
tics“ an (Austin/Peyser/Khoury 2000; Kälble 2004). Das Interesse von Forschern und 
pharmazeutischer Industrie am Aufbau populationsbezogener „Biobanken“ wird etwa in 
den skandinavischen Ländern derzeit zum Gegenstand von Projekten der Technikfolgenab-
schätzung und -bewertung gemacht. Mit den medizinischen Anwendungen sind zentrale 
Konzepte von „Person“, „Subjektivität“ und „Individualität“ betroffen, die zum bislang 
unhinterfragbaren Bestand des kulturellen Selbstverständnisses der Moderne gehörten (Ha-
bermas 2001). Die Gebiete der so genannten „grünen Gentechnik“ (Pflanzenbiotechnolo-
gie) und der genetischen Modifikation von Mikroorganismen sind weniger prominent, aber 
ebenso von Risikobefürchtungen durchzogen wie das der Medizin. Die „grüne Gentechnik“ 
war dasjenige Gebiet, auf dem die Debatte über die Chancen und Risiken der Gentechnik 
zuerst öffentlich geführt wurde (Bora/Daele 1997; Daele et al. 1996). Heute verlagert sich 
diese Debatte mehr und mehr auf das Gebiet von „Novel Food“, d.h. der Lebensmitteltech-
nologie und damit verbunden auf Fragen der Autonomie von Verbrauchern und Erzeugern 
von „Bio“-Lebensmitteln. Der Ruf nach frühzeitiger Kontrolle hat auf allen diesen Gebie-
ten der Gentechnik dazu geführt, dass sie von Anfang an unter Beobachtung stand. Die 
Geschichte der Regulierung der Gentechnik gibt davon ein Zeugnis (siehe 4.1). 

Einerseits sind Wissenschaft und Technik also die Triebkräfte der Modernisierung 
schlechthin, verbunden mit unbestreitbaren Leistungen, auf die weder verzichtet werden 
kann noch soll.  

Andererseits sind sie mit Risikobefürchtungen verbunden, die sich nicht allein aus den 
immer vorhandenen Missbrauchspotentialen ergeben oder aus Unfällen und Katastrophen, 
die wohl unvermeidlich sind, sondern, sondern die vor allem auch auf dem Funktionieren 
der Technologien basieren und eben deshalb als „normale Katastrophen“ (Perrow 1987) 
bezeichnet werden können. 
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4. Risikoregulierung 

4.1 Felder und Instrumente der Risikoregulierung am Beispiel der Gentechnik 

Mit dem Begriff der Regulierung wird eine rechtliche und/oder politische Operation be-
zeichnet, die darauf zielt, einen Zustand in einem zu regulierenden Bereich zu beeinflussen 
(Bora 2002b; Hood/Rothstein/Baldwin 2001). Dabei kommt es nicht darauf an, dass durch 
diese Operation direkt oder gar erfolgreich in den zu regulierenden Bereich eingegriffen 
würde. Vielmehr ist politische oder rechtliche Regulierung durch die Intention des Beein-
flussens hinreichend abgegrenzt. Regulierung operiert mit der Unterscheidung „Einfluss 
erwartet/nicht erwartet“. So spricht man von der rechtlichen Regelung eines Sachverhalts 
nicht erst dann, wenn sich der Sachverhalt tatsächlich auf das Recht einstellt, sondern im-
mer schon dann, wenn das Recht sich auf die Sachverhaltsänderung hin orientiert. Regulie-
rung meint insofern eine Operation, die von der Erwartung geleitet ist, dass ein anderer auf 
Grund der Beobachtung dieser Operation sein Verhalten ändern werde. Es geht also, um 
ein Beispiel zu geben, um die Erwartung, dass Unternehmen durch die Beobachtung geän-
derter Grenzwerte im Immissionsschutzrecht zu technischen Veränderungen ihrer Anlagen 
angeregt werden. Die Erwartung von Einfluss ist damit entscheidend für das Verständnis 
von Regulierung. Die folgende Übersicht zeigt, in welcher Weise unterschiedliche Instan-
zen in die Regulierung von technologischen Risiken eingebunden sind. Die Schwerpunkte 
der Regulierung wandern von den Universitäten und Forschungseinrichtungen in der Ent-
stehungsphase über die Unternehmen und Verbände (Innovationsnetzwerke) hin zu den 
Parlamenten, Regierungen und Gerichten in der Phase der Stabilisierung einer Technolo-
gie. 

Übersicht 1: Felder der Regulierung  

 Innovation  
(Technikgenese) Selektion Stabilisierung 

(Regulierung i.e.S.) 

Universitäten, For-
schungseinrichtungen 
(Wissenschaft) 

Entscheidung über 
Forschungsprogramme 
und Projekte 

Entscheidung über 
Forschungsprogramme 
und Projekte 

Codes of Conduct, 
Laborpraxis,  
Selbst-regulierung 

Unternehmen,  
Verbände 
(Wirtschaft) 

Entscheidung über 
Produktentwicklung 

Investitionsent-
scheidung, Marktein-
führung 

Technische Normie-
rung, Codes of Con-
duct, Selbstregulierung 

Parlament, Regierung, 
Verwaltung 
(Politik) 

Entscheidung über 
Technikbedarf, gesell-
schaftliche Rahmen-
steuerung 

Entscheidung über 
Forschungs- und Wirt-
schaftsförderung 

Entscheidung über 
Technikkontrolle 

Gerichte, Verwaltung 
(Recht) 

Kontrolle von Innova-
tion (z.B. Gentechnik: 
Anlagensicherheit in 

der Forschung) 

Kontrolle der Technik-
auswahl (z.B. Gen-
technik: Inverkehr-
bringen, Sicherheit/ 

Monitoring) 

Einzelfallentscheidung 
(z.B. Projektgenehmi-
gung, konkrete Haf-

tungsregeln, Vorsorge-
maßnahmen) 
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Legende: Die Spalten bezeichnen Phasen im Technikzyklus, die Zeilen Entscheidungsträger.  
Schattierte Felder geben den Schwerpunkt der Regulierung in der betreffenden Phase an. 

 
Die Gentechnologie zeichnet sich insbesondere durch eine enge Verbindung von Grundla-
genforschung und Anwendungskontexten aus. Das bedeutet, die Phasen der Innovation und 
der Selektion sind hier oft kaum voneinander zu trennen. Deshalb lassen sich am Beispiel 
der Gentechnologie vor allem die Regulierungsaktivitäten am Anfang (Wissenschaft/Indu-
strie) und am Ende des Zyklus nachzeichnen (zum folgenden vor allem (Cantley 1995; Do-
lata 1996; Giesecke 2000, kritisch Levidow/Marris 2001). Die Geschichte dieser Regulie-
rungen begann in den USA mit der Konferenz von Asilomar im Jahr 1975, die durch publi-
zierte Forschungsergebnisse und damit verbundene Forderungen nach einem Forschungs-
moratorium bis zur Klärung des Risikopotentials gentechnischer Arbeiten angeregt worden 
war. Die in Asilomar versammelten Wissenschaftler kamen zu dem Ergebnis, dass Gen-
technik insbesondere durch Neukombinationen und Resistenzbildungen potentielle Risiken 
berge und dass deswegen alle gentechnischen Arbeiten nach der Höhe des jeweils damit 
verbundenen Risikos in drei Klassen einzuteilen seien, die je spezifische Sicherheitsmaß-
nahmen nach sich ziehen. In den folgenden Jahren wurden nach entsprechenden Laborun-
tersuchungen die Risikoannahmen deutlich nach unten korrigiert. Die modifizierten Si-
cherheitsrichtlinien bildeten die Grundlage der meisten in der Folgezeit entwickelten Rege-
lungen der Gentechnik. In den USA wird eine übergreifende Regelung der Gentechnik bis 
heute nicht für notwendig erachtet. Zur angemessenen Kontrolle der Gentechnik erscheinen 
bereits bestehende Regelungen im Verbraucher-, Arznei- und Pflanzenschutzmittelrecht 
grundsätzlich als ausreichend. Nach anfänglich eher restriktiver Genehmigungspolitik ist 
die Environmental Protection Agency als zuständige Genehmigungsbehörde in den meisten 
Fällen der Freisetzung gentechnisch veränderter Organismen auf Grund der gesammelten 
Erfahrungen zu einem reinen Anmeldeverfahren übergegangen. Wissenschaft und Wirt-
schaft haben jedoch in einer Reihe von Konferenzen das Thema „Biologische Sicherheit“ 
weiter verfolgt (Fairbairn/Scoles/McHughen 2000). 

Auf internationaler Ebene beschloss die OECD im Jahr 1986 Empfehlungen zur Si-
cherheit beim Gebrauch gentechnisch veränderter Organismen in Industrie und Landwirt-
schaft (Recombinant DNA Safety Considerations). Organismen, von denen ein niedriges 
Risiko ausgeht, erfordern danach nur minimale Containmentmaßnahmen, die unter dem 
Begriff der „Good Industrial Large Scale Practice“ (GILSP) zusammengefasst werden. An-
dere Organismen werden in drei Sicherheitsklassen mit entsprechendem Containment un-
terteilt. Im Rahmen der WTO regeln vor allem das GATT-Abkommen und die Vereinba-
rungen über „Trade Related Intellectual Property Rights“ (TRIPS) Fragen des geistigen 
Eigentums an gentechnischen Modifikationen. Die in Rio verabschiedete Biodiversitäts-
Konvention der Vereinten Nationen hat die Verabschiedung eines Protokolls zu Biosicher-
heit (Cartagena-Protokoll) zur Folge gehabt, das den Zugang zu den genetischen Ressour-
cen und den grenzüberschreitenden Handel mit genetischem Material regelt.  

Auf der Ebene der Europäischen Gemeinschaft traten 1990 zwei Richtlinien in Kraft, 
die für die nationale Gesetzgebung bedeutsam sind (zum folgenden (zum folgenden siehe 
Martinsen 1997; Patterson 2000; Schenek 1995).) Es sind die die System-Richtlinie für 
Laborarbeiten im geschlossenen System und die Freisetzungs-Richtlinie, die für die expe-
rimentelle Freisetzung und das Inverkehrbringen transgener Organismen gelten. Später 
kam die Novel-Food-Verordnung hinzu, die neuartige Lebensmittel und deren Kennzeich-
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nung regelt. Daneben enthält die Grundrechtecharta ein Klonverbot. Eine Richtlinie über 
geistiges Eigentum regelt Fragen von Biopatenten. Der Europarat hat sich auf eine Bio-
ethik-Konvention verständigt (Schomberg 2000). 

In der Bundesrepublik wurden die EG-Richtlinien durch das im Jahr 1990 erlassene 
Gentechnikgesetz umgesetzt, das 1994 novelliert wurde und demnächst den veränderten 
Anforderungen der EU an ein Monitoring angepasst werden wird. Im Jahr 1978 hatte der 
Bundesminister für Forschung und Technologie die „Richtlinien zum Schutz vor Gefahren 
durch in-vitro neukombinierte Nukleinsäuren“ erlassen. Diese Praxis wurde im Jahr 1989 
durch einen Beschluss des Hessischen Verwaltungsgerichtshofes grundlegend in Frage 
gestellt. Das Gericht forderte eine gesetzliche Regelung der Gentechnik und hielt das Bun-
des-Immissionsschutzgesetz wegen der so genannten „Wesentlichkeitstheorie“, nach der 
grundrechtsrelevante Fragen durch Gesetz geregelt werden müssen, nicht mehr für ausrei-
chend. Noch im selben Jahr wurde das Gesetz zur Regelung von Fragen der Gentechnik 
(Gentechnikgesetz, GenTG) auf den Weg gebracht und am 29.3.1990 verabschiedet. Am 
1.7.1990 trat es in Kraft (kritisch zum GenTG Gill et al. 1998). Mit ihm zusammen wurde 
das Embryonenschutzgesetz verabschiedet, das im Gegensatz zum Gentechnikgesetz ein 
Teil des Strafrechts ist, mit dem das Arbeiten an Embryonen verboten wird. Im Jahre 2002 
trat nach intensiver öffentlicher Debatte das Stammzellgesetz in Kraft, das unter bestimm-
ten Bedingungen den Import von Stammzellen zu Forschungszwecken zulässt. 

Auf allen Feldern der Risikoregulierung lässt sich also inzwischen ein dichtes Kon-
trollnetz rechtlicher und nichtrechtlicher Instrumente finden (Bora 1999b). Zivilrecht und 
öffentliches Recht sind mit Problemen der Risikovorsoge und Gefahrenabwehr ebenso wie 
mit Fragen von Schadensersatz und Haftung befasst. Prozesse des Technology Assessment 
und der Umweltverträglichkeitsprüfung durchziehen das Verwaltungshandeln an vielen 
Stellen. Sie haben aber auch in zahlreichen Organisationen, auch in der Industrie Einzug 
gefunden. Zahlreiche Formen der Kontrolle, von der traditionellen rechtlichen Intervention 
bis hin zu freiwilligen Vereinbarungen, Audits und Anreizsysteme, haben sich in der Praxis 
etabliert (Herberg 2001). Gesetze als klassische Instrumente der Regulierung werden zu-
nehmend durch vertragsförmige Lösungen ergänzt. Als Prinzipien der Regulierung haben 
sich nicht nur im Umweltrecht, sondern allgemein in der Risikoregulierung drei Maximen 
durchgesetzt:  

1. Von der Intervention zur Kooperation,  

2. von der reinen Gefahrenabwehr zur Risikovorsorge,  

3. von der Belastung der Allgemeinheit mit Folgen hin zur Belastung der Verursacher. 

Trotz dieser hohen Regulierungsdichte ist die Gentechnologie bis heute hoch kontrovers. 
Die Frage stellt sich, welche Faktoren den Erfolg von Risikoregulierung beeinflussen. 

4.2 Risikowahrnehmung und Vertrauen 

Der Erfolg solcher Regulierungsanstrengungen hängt von einer ganzen Reihe von Umstän-
den ab. Dazu zählen insbesondere die individuelle und öffentliche Wahrnehmung der Pro-
blemlage, also auch die öffentliche Meinung, des Weiteren der schwierige Zusammenhang 
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zwischen Information/Wissen und praktischem Handeln, schließlich das Vertrauen in die 
Regulierungsinstanzen.  

Dass die individuelle Wahrnehmung von Risiken von einer ganzen Reihe subjektiver 
Einschätzungen (Kontrollmöglichkeiten, Nähe der Gefahr, Fremd- bzw. Eigenzuschreibung 
usw.) abhängt, ist oben (2.4) bereits erwähnt worden. Die Risikopsychologie hat hierzu 
umfangreiche Erkenntnisse zusammengetragen. Neben der individuellen Perspektive ist für 
Fragen der Regulierung vor allem die öffentliche Wahrnehmung bzw. öffentliche Meinung. 
Diese öffentliche Meinung – das zeigen zahlreiche Erhebungen – ist insgesamt differenziert 
und weder europaweit noch in Deutschland durch eine besondere Technikfeindlichkeit ge-
kennzeichnet (Durant/Bauer/Gaskell 1998; Gaskell/Bauer 2001; Hampel/Renn 1999; Ur-
ban/Pfenning 1999). Sie ist geprägt durch eine eher ambivalente, abwägende Einstellung 
der Gentechnik gegenüber im Allgemeinen und durch relativ klar ausgeprägte Standpunkte 
in Bezug auf einzelne Anwendungsgebiete und Anwendungszwecke der Technik. Hierin 
unterschieden sich unterschiedliche Bevölkerungsgruppen, jüngere und ältere Menschen 
nur wenig. Auffallend ist allerdings, dass diese Einstellungen sich nicht auf konkretes 
Sachwissen über die Technik, auf kognitive Orientierungen also, zurückführen lassen. Fak-
tenwissen wirkt sich praktisch nicht auf die Bewertungen aus und wenn es dies doch tut, 
dann besteht allenfalls ein schwacher Zusammenhang zwischen Faktenwissen und steigen-
der Akzeptanz der Technik (Pfister/Böhm/Jungermann 1999). Andere Forscher berichten 
sogar den umgekehrten Effekt: je höher der Bildungsgrad und der Wissensstand, desto kri-
tischer die Einstellung zur Biotechnologie (Levidow/Marris 2001). Medizinisch-pharma-
zeutische Anwendungen sind eher akzeptiert, jedenfalls solange sie nicht auf Eingriffe in 
die körperliche Integrität hinauslaufen, als solche in der Lebensmittelproduktion und in der 
Landwirtschaft. Humangenetische Anwendungen und Objekte (Impfstoffe, Pränataldiagno-
stik, allgemeine Diagnostik, Gentherapie) sowie möglicherweise ökologisch vorteilhafte 
Verfahren wie beispielsweise der Einsatz transgener Mikroorganismen für Enzyme oder für 
die Bodensanierung erreichen zwischen 50 und 80 Prozent positiver Urteile, während ein 
vergleichbar hohes Maß an negativen Bewertungen die Nutztiergenetik und die Pflanzen-
biotechnologie trifft. Dabei sind die Bedeutungsfacetten der von den untersuchten Personen 
verwendeten Risiko-Begriffe eher unscharf, während die Nutzendimensionen deutlich prä-
gnanter formuliert werden (Schütz/Wiedemann/Gray 1999).  

Wenn es also solche allgemeinen Wertmuster sind, die Meinungen und Einstellungen 
im Wesentlichen beeinflussen, so kann man zudem feststellen, dass in diesen allgemeinen 
Mustern weniger konkrete, an Fakten festzumachende Risikoerwartungen dominieren, als 
vielmehr ein grundsätzliches Misstrauen gegenüber möglichem Missbrauch der Technik. 
Die Optionen der Gesellschaft für eine Regulierung neuer Technik und der mit ihr mögli-
cherweise verbundenen Risiken werden allgemein für nicht ausreichend gehalten. Dieser 
Befund ergibt sich sowohl aus den europäischen (Durant/Bauer/Gaskell 1998) als auch aus 
den deutschen Daten (Hampel/Pfenning 1999). Die Befragten sind häufig der Meinung, die 
Kontrollierbarkeit der Gentechnik durch das Rechtssystem sei praktisch nicht gegeben und 
die tatsächlich ausgeübte Kontrolle sei eher nicht oder überhaupt nicht ausreichend. Über 
80 Prozent der Befragten meinen, die Einhaltung der bestehenden Gesetze würde nicht 
streng genug überwacht. Zusammen mit dem oben berichteten Befund einer weniger an 
konkreten Risiken, als vielmehr an Missbrauchsbefürchtungen ausgerichteten öffentlichen 
Meinung ergibt dies eine deutliche Konsequenz: die öffentliche Bewertung der und gege-
benenfalls Unterstützung für die Biotechnologie wird in sehr starkem Maße davon abhän-
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gen, wie die Öffentlichkeit die Effizienz staatlicher Kontrollmechanismen einschätzt. Somit 
stellt die Beurteilung der politischen und mehr noch der rechtlichen Regulierung einen ent-
scheidenden Faktor der öffentlichen Wahrnehmung von Gentechnik dar. Diese scheint we-
niger ein Effekt von Wissen als vielmehr von Vertrauen in die Institutionen des Rechts-
staats zu sein. 

Die Massenmedien spielen in diesem Zusammenhang insgesamt nicht die bedeutende 
Rolle, die ihnen vor allem in der politischen Debatte gerne zugeschrieben wird (  Al-
brecht: Massenmedien und soziale Probleme). Ähnlich wie in der öffentlichen Meinung 
dominiert auch in den Massenmedien sowohl auf nationaler wie auch auf europäischer 
Ebene ein insgesamt differenziertes und abgewogenes Bild der Biotechnologie (Durant/ 
Bauer Gaskell 1998). In einer Stichprobe von Journalisten konnte überdies keine von der 
allgemeinen Haltung der Bevölkerung abweichende Einstellung zu Gentechnik beobachtet 
werden (Schenk 1999). Zum Zweiten wird verschiedentlich auf die eigenständige Bedeu-
tung von Prozessen der Medienrezeption hingewiesen. So lässt sich etwa für die europäi-
sche Ebene kein starker Zusammenhang zwischen „media coverage“ und „public percepti-
on“ feststellen (Durant/Bauer/Gaskell 1998). Während beispielsweise im Untersuchungs-
zeitraum deutliche Veränderungen in der Medienberichterstattung registriert wurden, ließen 
die befragten Personen nur in sehr geringem Maße darauf reagierende Veränderungen in 
der Wahrnehmung der Gentechnik erkennen. Wertungen lassen sich nicht durch eine einfa-
che Übernahme von Medieninhalten erklären. Vielmehr spielen Interpretationsprozesse bei 
der Medienrezeption eine entscheidende Rolle. Einflussreich sind dabei Voreinstellungen 
(allgemeine Orientierungen) sowie eine Tendenz zur Selektion negativer Aspekte. 

4.3 Die notwendige Latenz der Risikoregulierung 

Die Normen der Gefahrenabwehr und der Risikovorsorge basieren auf der informations-
theoretischen Annahme, die Regulierung von technikimmanenten Risiken und Gefahren sei 
letztlich auch eine Frage ausreichender Information: wie wahrscheinlich ist die Konkreti-
sierung einer Gefahr, welcher Schaden ist in welcher Höhe zu erwarten? Risikoregulierung 
basiert also auf der Voraussetzung, die Akkumulation von Wissen steigere die Qualität 
rechtlichen und politischen Entscheidens ebenso wie die Abnahmebereitschaft auf Seiten 
der Adressaten. Die im vorangegangenen Abschnitt erwähnten Befunde zu Risikowahr-
nehmung und Vertrauen wecken Zweifel an dieser Sichtweise. Sie weisen eher auf die ein-
gangs schon erwähnte konstitutive Bedeutung des Nichtwissens (Japp 1996, 2000; Luh-
mann 1991) hin. Heinrich Popitz (1968) hat in einem Essay über „Präventivwirkung des 
Nichtwissens“ im Strafrecht schon vor langer Zeit deutlich gemacht, dass rechtliche Regu-
lierung stets ein gewisses Maß an notwendiger Latenz impliziert. Dies gilt allgemein. Denn 
kein Normsystem kann sich einer perfekten Verhaltenstransparenz aussetzen, da umfassen-
de Information über das Ausmaß abweichenden Verhaltens die Geltung von Normen durch 
den Nachweis ihrer empirischen Unwirksamkeit ruiniert. Regulierung trifft somit stets auf 
einen mehr oder minder weiten Bereich des Nicht-Kontrollierten oder Nicht-Kontrollier-
baren. In den Regulierungssystemen erscheint dieser Bereich in Gestalt von Nicht-Wissen 
oder unvollständigem Wissen. Wenn man, wie hier vorgeschlagen, den Begriff der Regu-
lierung an die Erwartung externer Zustandsänderungen knüpft, ergibt sich das gewisserma-
ßen aus der Natur der Sache. Erwartung und beobachtbare Veränderung werden nur zum 
Teil übereinstimmen. Zum anderen zeigt sich aber auch, dass gesellschaftliche Regulierung 
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in einem bestimmten Umfang darauf angewiesen ist, fehlgelaufene Kontrollerwartungen 
aus ihrem Wahrnehmungsbereich auszublenden, also latent zu halten. Man kann dies in 
Anlehnung an Luhmann als „notwendige Latenz“ bezeichnen (Luhmann 1984, S. 456 ff.). 

Unspezifisches Nichtwissen liegt also im Latenzbereich der Kommunikation und bleibt 
dort prinzipiell unthematisch. Auf das Problem der Regulierung bezogen heißt das: sie 
macht nur Sinn, wenn und solange Einflussmöglichkeiten auf den zu regulierenden Bereich 
tatsächlich unterstellt werden können, Nichtkontrollierbarkeiten also latent gehalten wer-
den. Wo dies nicht gelingt, können sich Operationen nicht sinnvoll an der Erwartung exter-
ner Zustandsänderungen orientieren. Regulierung ist mit andern Worten auf die Annahme 
einer wie immer gearteten Einflussmöglichkeit auf den zu regulierenden Bereich angewie-
sen. Diese stets mitlaufende Fiktion im Sinne einer notwendigen Unterstellung des „Unter-
Kontrolle-Bringen-Könnens“ kann mithin als Bedingung der Möglichkeit von Regulierung 
bezeichnet werden. 

Diese Latenz des Nichtkontrollierten stellt sich freilich nicht von selbst ein. Hier setzen 
Latenzschutzmechanismen setzen an. Sie haben die Funktion, notwendige Latenz zu erhal-
ten. Dies geschieht beispielsweise durch Thematisierungsschwellen, die dafür sorgen, dass 
die Prämissen laufender Kommunikationen in diesen selbst nicht zum Thema werden. Em-
pirische Beobachtungen von rechtlicher Kommunikationen zeigen beispielsweise, dass in 
diesen eine ganze Vielzahl von Vorkehrungen eingebaut ist, mit denen die Thematisierung 
von Machtfragen im Recht verhindert wird (Bora 1999a). Ein anderer, insbesondere für das 
Rechtssystem wichtiger Mechanismus besteht in der Symbolverstärkung, das heißt in der 
kommunikativen Bekräftigung des normativen Geltungsanspruchs. Die Irritationen, die 
durch die Explikation von Nichtwissen erzeugt werden, können im Bereich normativer Er-
wartungen durch deren typische Form der Enttäuschungsverarbeitung, durch das kontrafak-
tische Festhalten an der Erwartung, absorbiert werden: man reagiert auf Unsicherheit mit 
betontem Festhalten am normativen Anspruch. Dieser Mechanismus der Symbolverstär-
kung ist für Regulierung dort von hervorgehobener Bedeutung, wo er dazu dient, die nor-
mative Geltung („Sicherheit“!) gegen die Faktizität schlechter Praxis („Nichtwissen“) ab-
zugrenzen und eben dadurch in ihrem Geltungsgehalt zu stärken. 

Allerdings findet das Festhalten an normativen Erwartungen als Latenzsicherungsstra-
tegie seine Grenze dort, wo die Kontrollerwartung sich nicht mehr an Personen oder Orga-
nisationen als Adressaten richten kann, wo Attribuierungsmöglichkeiten auf Handeln, Ver-
antwortung und Entscheiden abgeschnitten sind. Nur in dem durch solche Bezüge abge-
grenzten Bereich macht ja Enttäuschungsverarbeitung über kontrafaktisches Erwarten, 
macht die Kontrolle als Erwartung von (persönlich oder organisatorisch) adressierbaren 
Verhaltensänderungen einen Sinn. In allen anderen Fällen läuft sie ins Leere. Sie greift vor 
allem nicht gegenüber Technik als solcher. Wenn das für Technik charakteristische unbe-
fragte Funktionieren selbst der Kontrolle entgleitet und – sei es gerade durch perfektes 
Funktionieren, sei es durch irgendwelche Fehler – Schäden verursacht, so kann dieser Kon-
trollverlust nicht einfach durch normatives Erwarten wegreguliert und quasi in die Latenz 
zurückgedrängt werden. Diese Feststellung gilt auch dann, wenn man berücksichtigt, dass 
sich auch Technikregulierung in bestimmter Form an personalisierbare Adressaten wendet. 
Die Verantwortung für die Sicherheit technischer Anlagen beispielsweise trifft immer kon-
krete Personen, die im Schadensfalle zur Rechenschaft gezogen werden. An dieser Stelle 
liegt aber nicht das Problem. Denn was – durch die Verantwortlichkeit einzelner Personen 
quasi hindurch – geregelt werden soll, ist das gefahrlose Funktionieren von Technik. Und 
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die personale Verantwortlichkeit wird auch in diesen Fällen durch das Maß dessen be-
grenzt, was technisch tatsächlich kontrollierbar ist. Damit sind wir jedoch mit den techno-
logischen Risiken in einem Bereich angelangt, der sich normativer Latenzsicherung ten-
denziell entzieht. Gegenüber den aus dem technischen Funktionieren selbst resultierenden 
Gefahren bleibt normatives Erwarten unmittelbar wirkungslos. Das Nichtkontrollierte kann 
hier mit den Bordmitteln gesellschaftlicher Regulierung – mit kontrafaktischem Erwarten – 
gerade nicht latent gehalten werden. Und deshalb schützen die regulierenden Systeme – 
Recht und Politik – die Latenz des Nichtkontrollierten durch Externalisierung. Das Tech-
nikrecht kennt viele Beispiele für diese Risikoverschiebung: so sind etwa Grenzwerte und 
dynamische Verweisungen Mechanismen, die dazu führen, dass letztlich die Wissenschaft 
die materialen Kriterien der Regulierung entwickelt. Das Recht exekutiert dann gewisser-
maßen wissenschaftliche Entscheidungen: unterhalb des Grenzwertes herrscht Recht, dar-
über Unrecht. Solche Festlegungen können sich auf wissenschaftliche, aber genauso gut 
auf politische, ökonomische oder andere Vorgaben stützen. In jüngerer Zeit führt eine 
„Krise der Expertise“ dazu, dass Externalisierungen von Risiken sich zunehmend so ge-
nannter partizipatorischer Verfahren bedienen. 

4.4 Was leisten Experten? 

Die einfachste und historisch nahe liegende Reaktion auf die Begrenzung normativer Kon-
trolle von Technik ist diejenige der Externalisierung auf Expertise („Herrschaft kraft Wis-
sen“, Max Weber). Kontrollwissen, so die zugrunde liegende Vermutung, kann am besten 
durch die Kompetenz technischer – und im Zweifelsfalle dann auch: wissenschaftlicher – 
Expertise erzeugt werden. Dieses Modell unterstellt in gewisser Weise eine Selbstkontrolle 
in Technik und Wissenschaft, die – wenn und soweit sie denn funktioniert – zur Beseiti-
gung der Kontroll-Irritationen in den Regulierungssystemen beitragen kann. Technikrecht 
und Technologiepolitik haben seit der Preußischen Dampfkesselverordnung über lange 
Strecken auf diese Lösung gesetzt. Das technische Sicherheitsrecht ist in vielen Belangen 
genau durch diese Figur des Rückgriffs auf externes wissenschaftlich-technisches Wissen 
geprägt.  

Das Expertenmodell bringt, wie die Debatten der letzten dreißig Jahre gezeigt haben (s. 
u. 4.5), allerdings eine ganze Reihe von Schwierigkeiten mit sich. Zum Einen ist die konsti-
tutive Rolle von Latenz auch im Bereich der Technik zu erwähnen: die Ingenieurskunst 
kann aus den eingangs erwähnten prinzipiellen Gründen nicht alle Folgen von Technikent-
scheidungen antizipieren und in ihrer potentiellen Schadensdimension erfassen. Man beo-
bachtet zum Zweiten einen Abschied von klassischen Modellen des Expertenhandelns, das 
nicht mehr in eine quasi lineare Kette von Problemdefinition, wissenschaftlich-technischer 
Problemlösung und regulativer Entscheidung eingebettet ist. Modelle eines „Mode 2“ der 
Wissensproduktion (Gibbons et al. 1994) interpretieren diese nicht nach dem Muster grad-
liniger Steuerung, sondern eher als ungerichteten Aggregations- oder Anhäufungsprozess, 
zu dem unterschiedliche Institutionen beitragen. Der Prozess gleicht eher einem großen 
Reservoir, in das ganz verschiedene Wissensströme einfließen (Meulen/Rip 1998). Es ent-
stehen tendenziell vielgestaltige und bisweilen widersprüchliche Expertisen, die zudem in 
Konkurrenz mit anderen Wissensquellen treten, was das Latenthalten von Kontrollproble-
men erheblich erschwert. Expertise findet sich in komplexen Anwendungskontexten wie-
der, die ihrerseits die Bedingungen der Wissensproduktion in der Expertise beeinflussen. 
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Das führt bisweilen dazu, dass die Gesellschaft selbst gewissermaßen zum Labor wird, in 
dem „Realexperimente“ ablaufen (Groß/Hoffmann-Riem/Krohn 2003). 

Wenn also einerseits die letztlich über Schelsky bis Weber zurückreichende Techno-
kratiethese (Ropohl 1996) ernsthaften Bedenken ausgesetzt ist, so führt doch auf der kogni-
tiven Ebene bei aller Ambivalenz von Expertenwissen kein Weg an der Expertise vorbei, 
und zwar vor allem deshalb, weil überhaupt nicht ersichtlich ist, welche Form des Beo-
bachtens an deren Stelle treten könnte (Daele 1993). Insbesondere kann weder politische 
noch rechtliche Kommunikation die Expertise ersetzen, da sie ja ihrerseits auf deren Zulie-
ferungsleistungen angewiesen ist. Regulierung bleibt also auf kognitive Aussagen über das 
Risiko angewiesen, das mit einzelnen Technikentscheidungen verbunden ist. Anders ließen 
sich weder politische Programme noch rechtliche Regulierungen von Technik mit Kon-
trollansprüchen verbinden. Sie verweisen im Kern stets auf die kognitive Dimension. Ja 
man kann sogar von einem eher inflationären, ständig steigenden Gebrauch von Expertise 
in Politik und Recht sprechen (Weingart 1999, 2001). 

4.5 Partizipation als „Demokratisierung“ von Expertise 

Die angesprochene Krise der Expertise hat zu einer Zunahme partizipatorischer Formen der 
Risikoregulierung geführt. Partizipation im Sinne dialogischer Prozesse von Technikgestal-
tung zwischen Forschung und Entwicklung, Regulierung und betroffener Öffentlichkeit gilt 
heute verbreitet als angemessener Umgang mit technologischen Risiken (Abels/Bora 
2004). Diese Entwicklung ruht im Wesentlichen auf drei Säulen: Zum Einen auf der Kritik 
an der Technokratiethese; zum Zweiten auf einer demokratietheoretischen Debatte, die un-
ter dem Stichwort „Demokratisierung der Expertise“ (Abels 2002; Saretzki 1997)) geführt 
wird und in welcher auf die Grenzen von Expertenwissen in einer durch die Pluralität von 
Diskursen, Sprachspielen und „Kulturen“ geprägten Wissensgesellschaft hingewiesen wird 
(Kerner 1997; Martinsen/Simonis 2000; Schmalz-Bruns 1995: 188 f.); zum Dritten auf ei-
ner staatstheoretischen Debatte: die Formen staatlichen Handelns haben sich in allen west-
lichen Industriegesellschaften vom hoheitlichen Eingriff tendenziell zu lösen begonnen und 
bewegen sich in vielen Bereichen auf kooperative, in Verhandlungslösungen mit Beteili-
gung betroffener Gruppen mündende Verfahren zu. Diese Umstellung geht mit einem 
Trend zu verhandelndem – statt intervenierendem – Recht einher. Und solche kooperativen 
Formen resultieren unter anderem aus Steuerungsdefiziten herkömmlicher Interventions-
muster (Benz 1997; Bora 1999a, S. 21 f.; Daele/Neidhardt 1996, S. 14 f.; Lahusen 2004; 
Mayntz/Scharpf 1995; Schmidt 1997; Willke 1995).  

Partizipative Verfahren werden dabei vor allem mit der Erwartung verbunden, dass sie 
eher als traditionelle hierarchische Entscheidungen in der Lage sind, Motivation bei den 
Beteiligten zu evozieren, die Wissens- und Wertebasis zu verbreitern, Lernprozesse zu in-
itiieren, Möglichkeiten zur Konfliktvermeidung und -bewältigung aufzuzeigen, Gemein-
wohl durchzusetzen und schließlich die Akzeptanz und Legitimität politischer Entscheidun-
gen zu steigern (vgl. etwa Andersen/Jaeger 1999; Bechmann 1993; Dienel 1997; Durant 
1995, 1999; Fischer 1999, 2000; Grunwald 2002, S. 128 f.; Hennen 1994, 1999a, 1999b, 
2003; Joss/Bellucci 2002).  

Unter der Bezeichnung „partizipative Verfahren“ versteht man Instrumente und Me-
thoden, welche auf eine Beteiligung von Laien und/oder Interessenvertretern (sog. „stake-
holder“) an Prozessen der Abschätzung und Bewertung von Technikfolgen abzielen (zum 
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folgenden (zum Folgenden Abels/Bora 2004 mit weiteren Nachweisen). Wissenschaftliche 
Expertise nimmt in diesen Verfahren nach wie vor eine wichtige Rolle ein, allerdings steht 
die Deliberation von Laien bzw. Stakeholdern mit Experten in den meisten Fällen im Vor-
dergrund. Die Beteiligung korporatistischer Akteure ist denkbar, prägt aber die partizipati-
ven Verfahren nicht. Meist sind diese Verfahren deliberativer Natur, zum geringen Teil 
haben sie aber auch eine Entscheidungskomponente. Die Formen solcher Verfahren sind 
vielfältig. Sie reichen von expertenbasierten Modellen (Daele et al. 1996, das so genannte 
„WZB-Verfahren“) über so genannte Diskursverfahren (z.B. das „Loccumer Verfahren“, 
der „Unilever-Diskurs“ oder der „Diskurs Grüne Gentechnik“), Bürgerforen und ähnliche 
auf dem Modell der Konsensuskonferenz beruhende Verfahren (z.B. die „Dresdener Bür-
gerkonferenz“) oder Szenario-Workshops bis hin zu Bürgerbeteiligungen in administrati-
ven Genehmigungsverfahren. Im Kern geht es immer darum, die Sach- und Sozialdimensi-
on in spezifischer Hinsicht zu verknüpfen: Durch die Partizipation (potentiell) betroffener 
Personen soll eine sachlich richtige Entscheidung ermöglicht werden und umgekehrt soll 
aus der sachlichen Angemessenheit des Ergebnisses eine sozialintegrative Wirkung resul-
tieren. Anders gesprochen: es wird über das Verfahren eine den Input und Output verbin-
dende Form der Legitimation herzustellen gesucht. 

Unter risikotheoretischen Gesichtspunkten stellen Partizipationsverfahren einen wich-
tigen Mechanismus der Risikoexternalisierung dar. Die möglichst breite Einbeziehung po-
tentiell Betroffener und ihre Mitwirkung am Entscheidungsprozeß absorbieren tendenziell 
späteren Protest: wer mit entschieden hat, kann sich nur schwer über die Folgen beklagen. 

Bei allen Vorteilen, die partizipatorische Verfahren bieten, sollten auch ihre Probleme 
nicht übersehen werden. Zum einen werden die Partizipationskosten immer dort zum Aus-
stieg von Verfahrensbeteiligten führen, wo es – aus welchen Gründen auch immer – nicht 
zu einer so genannten Win-Win-Lösung kommen kann (Bora/Daele 1997; Döbert 1997). 
Loyalitäten gegenüber Herkunftsorganisationen und Orientierungen an politische, ökono-
mische, weltanschaulich-ethische Rationalitäten setzen sich gegenüber den Bindungswir-
kungen partizipatorischer Verfahren spätestens dann durch, wenn deren Externalisierung-
seffekte spürbar zu werden drohen. Wer sich im Partizipationsverfahren in die Betroffenen-
Position gerückt sieht, wird nach Ausstiegsmöglichkeiten suchen. Daneben reproduzieren 
partizipatorische Verfahren aber auch gewisse Kommunikationsbarrieren, die aus der funk-
tionalen Differenzierung von Gesellschaft resultieren (Bora 1999a). Überdies verbinden 
sich mit solchen Verfahren auch gewichtige Probleme wie ein Mangel an politischer Re-
präsentation, Machtunterschiede durch die unterschiedliche Verfügung über materielle und 
kognitive Ressourcen zwischen den Verfahrensbeteiligten sowie eine Enttäuschung der 
Partizipationseuphorie bei den Beteiligten ob der Effekte und Bedeutung (impacts) von 
partizipativen Verfahren. Eine institutionelle Ursache dieser Probleme könnte in dem Um-
stand zu sehen sein, dass die konkreten Prozeduren sowie deren Anbindung an die Institu-
tionen der repräsentativen Demokratie nicht hinreichend geklärt sind (Abels/Bora 2004). 

Partizipation bearbeitet also die durch Technokratie hervorgerufenen Probleme, schafft 
aber zugleich neue Herausforderungen. Entstanden an den Grenzen der Expertise und aus 
dem Trend zur Externalisierung von Risiken, führt sie nicht zwangsläufig zu einer befrie-
digenden Lösung des Problems der Risikoregulierung. Sie verschiebt dieses häufig auf ei-
nen Dialog zwischen konkurrierenden Diskursen, der als solcher keinen Latenzschutz ga-
rantiert, sondern im Gegenteil die nicht kontrollierbaren Bereiche erst deutlich sichtbar 
werden lässt. Freilich bleibt hier auch festzuhalten, dass die institutionellen Chancen von 
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Beteiligungsverfahren in Deutschland weder in der Forschung noch in der Praxis vollstän-
dig ausgelotet sind. Praktische Versuche, die dokumentiert und wissenschaftlich erforscht 
werden, wären zu wünschen (Abels/Bora 2004). 

5. Ausblick 

Technologische Risiken prägen die moderne Gesellschaft und stellen eine Herausforderung 
für gesellschaftliche Regulierung dar. Das Problem, welches jeder Risikoregulierung zu-
grunde liegt, ist die Annahme der Kontrollierbarkeit, die der Regulierungsoperation über-
haupt erst ihren Sinn vermittelt, die jedoch selbst in grundlegender Weise unsicher, unkon-
trollierbar und damit riskant ist. Ob und ggf. wie genau das Konzept der Risikoregulierung 
selbst auf das Problem der Latenzsicherung einzustellen ist, ist eine offene Frage, die eines 
der zentralen Themen einer Soziologie der Technikregulierung unter der Bedingung von 
Nicht-Wissen darstellt. 

An verschiedenen Stellen sind jedoch auch schon Umbauten in der Risikoregulierung 
zu beobachten. Zum einen lassen sich in zahlreichen Feldern rekursive Lernprozesse als 
allgemeines Merkmal von Wissensproduktion in modernen Gesellschaften identifizieren 
(Krohn 1997). Vergleichbare Phänomene eines rekursiven, lernenden Rechts werden in der 
Rechtstheorie vertreten (Ladeur 1995, 1999). Regulierung kann vor diesem Hintergrund 
nach dem Modell experimentellen Entscheidens begriffen werden, also eines Entscheidens, 
das sich selbst tastend voranbewegt, im Bewusstsein seiner Kontrollprobleme. Wenngleich 
hier vieles im Detail noch unklar oder umstritten ist, so zeigt sich doch in dieser Beschrei-
bung in gewisser Weise doch auch eine Reaktion auf die Probleme der Risikoregulierung. 
Ein zweiter Aspekt betrifft Prozesse einer pluralen Normbildung und Regulierung, also 
Formen der Regulierung, die vom Interventionsmodell der Kontrolle Abschied nehmen und 
sich in starkem Maße einem Vertragsmodell der Kontrolle nähern (Teubner 1996, 1997). 
Mit Blick auf Verträge als Normquellen zeichnet sich hier unter Umständen das Paradigma 
eines Regulierungskonzepts ab, das die Kontroll-Latenzen in den Mittelpunkt des Interes-
ses rückt, also die Frage: wie wird sich der andere, der zu regulierende Bereich eigentlich 
verhalten? Damit wird kein Latenzschutz erzeugt, keine De-Thematisierung der Kontroll-
frage, sondern umgekehrt: es kommt zu einer expliziten Thematisierung und damit zu ei-
nem Umbau des Kontrollkonzepts. Drittens stehen auch auf dem Gebiet der Staatstheorie 
die entsprechenden Konzepte bereit. Der Wandel vom präzeptoralen Staat zum Supervi-
sionsstaat ist unverkennbar (Willke 1997). Damit sind Rahmenbedingungen für reflexive 
Regulierungskonzepte benannt, die an Debatten über Kontextsteuerung, mediale und plura-
le Steuerung anknüpfen können. Risikoregulierung wird zudem nur in transnationalem 
Kontext erfolgreich sein. WTO und OECD spielen bereits heute eine entscheidende Rolle 
als Regulierungsarenen. Hier treten in zunehmendem Maße transnationale NGOs auf den 
Plan. 

Die Regulierung technologischer Risiken stellt Wissenschaft und Praxis damit vor gro-
ße Herausforderungen. Noch ist eher unklar, wie die erwähnten Formen reflexiver Risiko-
regulierung konkret zu gestalten wären und welche Erfolgsbedingungen und Hindernisse 
sich auf diesem Weg abzeichnen. Die entscheidungstheoretische Perspektive macht sicht-
bar, dass mit jeder regulativen Neuorientierung neue, im Bereich unspezifischen Wissens 
angesiedelte und deshalb nicht intendierter Folgen zu erwarten sind. Diese Einsicht könnte 
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in der Praxis dazu beitragen, die Erwartungen an die Erfolge bei der Regulierung technolo-
gischer Risiken auf ein realistisches Maß zu begrenzen. 
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